
Kalkulation von Nutzungsgebühren für
Obdachlosenunterkünfte

Produktnummer
2026-54050F

 

Termin
10.06.2026

09:15–12:30 Uhr

 

Gebühren pro Teilnehmer/-in
175,00 EUR

Die VWA geht davon aus, dass der

Arbeitgeber die Teilnahmegebühr sowie

Reisekosten übernimmt.

Die Unterbringung obdachloser Personen ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Damit verbundene Kosten dürfen über Benutzungsgebühren auf die Nutzer*innen

umgelegt werden – allerdings nur im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und einer

sachgerechten Kalkulation.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte

rechtssicher kalkuliert werden. Behandelt werden die Ermittlung der ansatzfähigen

Kosten, die Wahl und Begründung des Verteilungsschlüssels sowie Besonderheiten

bei Gebäuden im Eigenbesitz oder in Miete. Praxisbeispiele und aktuelle

Rechtsprechung verdeutlichen, worauf es bei der Gebührenkalkulation im

Obdachlosenbereich ankommt. So gewinnen Sie Sicherheit bei der Erstellung und

Überprüfung von Gebührenkalkulationen und können rechtliche Anforderungen

korrekt umsetzen.

Inhalte

Ansatzfähige Kosten und deren Ermittlung

Maßstab der Kostenverteilung

Gebührenkalkulation anhand von praktischen Beispielen (Gebäude im

Eigenbesitz oder angemietet)

Aktuelle Rechtsprechung zu Gebührenfragen

Dozierende

Uwe Ehrhardt

Veranstalter

VWA Freiburg

Ort

Haus der Akademien

Eisenbahnstr. 56

79098 Freiburg

Kontakt

Information

Nilgün Bortoli

bortoli@vwa-freiburg.de

Konzeption und Beratung

Christian Heinrich

heinrich@vwa-freiburg.de

Anmelde- und
Teilnahmebedingungen

Impressum

Datenschutzhinweise

Veranstalter des Seminars / Anbieter des Inhalts:

VWA Freiburg
Stand: 05.05.2026

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

https://www.w-vwa.de/seminare/anmelde-und-teilnahmebedingungen
https://www.w-vwa.de/impressum
https://www.w-vwa.de/datenschutz

